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der Einstellung und Beschàftigung Schverbehinderter 

erforderlichen Mittel zu. Dariiber hinaus fordert er 
uberregionaie Modellversuche zur Weiterentwicklung der 
Arbelts- und Berufsforderung schverbehinderter.

Bel der besonderen Forderung der Einsteilur.g und Be
schàft igung Schwerbehinderter geht es urn Gruppen von 

Schwerbehinderten, die infolge ihrer Behinderung, wegen 
fortgeschrittenen Alters Oder aus anderen Gründen 
btesondere Schwierigkeiten auf dem Arbeits- Oder Aus- 
bildungsstellenmarkt haben. Dazu zâhlen insbesondere 
Schwerbehinderte, die zur Ausübung der Beschâftigung 
einer besonderen Hilfskraft Oder sonstiger auEergewohn- 
licher Aufvendungen bedürfen, die offensichtlich ve- 

sentlich leistungsgemindert sind, geistig Oder see- 
lisch behindert sind, behinderungsbedingt keine abge- 
schlossene Berufsausbildung haben Oder 50 Jahre und 
alter sind. Für die Einstellung dieser schwerbehinder
ten kônnen Arbeitgeber Lohnkostenzuschiisse bis zu 80 % 

des Arbeitslohnes erhalten (bewilligt wurden vom 1.

JUli 1986 bis 1989: rund 207 Mio. DM).


